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Fahrradzone Innenstadt

Stadtrat
2020055

02.07.2020

D3/32

18.05.2020

Der Innenstadtkern ist grundsätzlich auch mit dem Fahrrad befahrbar. Lediglich in den beiden
Fußgängerzonen gibt es zeitliche Beschränkungen, die es Fahrradfahrern und Fahrzeugen
verbietet, diese zu befahren. Fußgängerzonen sind grundsätzlich den Fußgängern vorbehalten und
dienen zu deren Schutz. Nur in Ausnahmefällen, wie z. B. zu Lieferzwecken oder wenn der
gewöhnliche Aufenthalt von Fußgängern aufgrund der Uhrzeit nicht zu erwarten ist, kann eine
verkehrsrechtliche Anordnung getroffen werden, die zeitlich beschränkt den fließenden Verkehr
zulässt.
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Dies ist auch in Köthen möglich. Fahrradfahrer können beide Fußgängerzonen, die in der
Wallstraße/Halleschen Straße und die in der Schalaunischen Straße/Buttermarkt zwischen 18.30
Uhr und 10.00 Uhr befahren. Eine Änderung dieser Zeiten ist aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht
zum Schutz der Fußgänger nicht empfehlenswert.

Der Antrag ist folglich abzulehnen.


